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w iederholt über einen bestim m ten Zeitraum  vorgenom m en w urde. Eine 
einm alige U nterlassung oder störende E inw irkung au t die Entw icklung 
des M inderjährigen reicht nicht aus.

4. Die fortw ährende V ernachlässigung m uß zur G efährdung oder 
Schädigung der Entwicklung des M inderjährigen geführt haben.

Dabei ist von der altersgerechten Entw icklung der Leistungsfähigkeit 
(in körperlicher, geistiger und psychischer Hinsicht) innerhalb  der G ren
zen der individuellen Leistungsm öglichkeit des M inderjährigen sowie 
der Fähigkeit zur K om m unikation m it der sozialen Um welt (soziale E in
gliederung, Beachtung der sozialen V erhaltensnorm en, Selbstbewußtsein) 
des M inderjährigen auszugehen. Eine G efährdung der Entw icklung liegt 
danach vor, w enn durch die fortw ährende Vernachlässigung Bedingungen 
geschaffen werden, die der altersgerechten, individuell möglichen E nt
w icklung entgegenwirken und som it die reale G efahr hervorrufen, daß 
der M inderjährige die M indestanforderung des möglichen Entw icklungs
standes nicht erreicht. Eine Schädigung der Entw icklung liegt vor, wenn 
die gefährdenden Entw icklungsbedingungen bereits zu nachweisbaren nega
tiven Effekten in der Persönlichkeitsentw icklung geführt haben. Das kann 
sich z. B. in einem  dem A lter des K indes nicht entsprechenden körperlichen 
A llgemein- und Ernährungszustand, in erheblichen geistigen und bildungs
m äßigen Rückständen, in psychischen Schäden (Hemmungen, V erängsti
gungen, Neurosen), in einer sittlichen F ehlhaltung zeigen (die K inder 
begehen z. B. E igentum sverletzungen). Die fortw ährende Vernachlässigung 
m uß vorsätzlich erfolgen. F ü r die H erbeiführung der Folgen — Entwick
lungsgefährdung oder -Schädigung — m uß m indestens Fahrlässigkeit ge
geben sein.

5. Abs. 1 Ziff. 2 erfaß t den M ißbrauch der Erziehungsbefugnisse in 
Form  von M ißhandlungen des M inderjährigen. Sie kann in einer

erheblichen körperlichen Züchtigung, aber auch in der Zufügung bestim m 
te r  Leiden bestehen, ohne daß es zu G esundheitsschäden kommen muß. 
Der E in tritt der str. V erantw . w ird deshalb nicht von einem  solchen 
Schaden abhängig gemacht. Die M ißhandlung kann durch Schlagen, 
Fesseln, längeres E insperren, Erschrecken des K indes u. ä. Handlungen 
erfolgen. Diese H andlungen sind in der Regel auf eine gewissenlose 
Einschüchterung des K indes gerichtet. Deshalb m ißachtet der T äter nicht 
nu r seine Pflicht, fü r das körperliche Wohl des Kindes zu sorgen, sondern 
auch die sittliche und geistige Entw icklung zu schützen und zu fördern.

Schreitet ein E lternteil gegen fortw ährende M ißhandlungen des Kindes 
durch den anderen E ltem teil oder w eitere Personen nicht ein, so verletzt 
er dam it seine Erziehungspflicht. In  der D uldung der körperlichen oder 
seelischen Q uälerei des K indes kann eine fortw ährende Vernachlässigung 
des K indes nach Abs. 1 Ziff. 1 gesehen werden.

6. Abs. 1 Ziff. 3 erfaß t schwere Pflichtverletzungen der E ltern oder 
anderer Erzieher, die die Begehung m it S trafe bedrohter H andlun-


